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Vorwort

Am 24. Mai 2016 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten.
Sie hat nach mehr als zwanzig Jahren die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG abgelöst und das
Gesicht des Datenschutzrechts in Europa grundlegend geändert. Umfassende Geltung hat
die Verordnung zwei Jahre später, am 25. Mai 2018, erlangt. In der Zwischenzeit hatten
die Mitgliedstaaten Zeit, ihr nationales Recht entsprechend anzupassen. Da die Verordnung
eine Vielzahl von Öffnungsklauseln beinhaltet, die eine nationale Regelung eröffnen oder
gar erfordern, ist das Zusammenspiel von Verordnung und nationaler Begleitgesetzgebung
komplizierter geworden. In Deutschland wurde mit dem neuen BDSG nur ein Jahr nach
Inkrafttreten der DS-GVO am 30. Juni 2017 eine Regelung erlassen, die gegenüber dem
ursprünglichen Referentenentwurf zwar deutlich zurückgenommener ist. Gleichwohl hat
sie Konflikte über die unionsrechtskonforme Ausfüllung der Öffnungsklauseln geschaffen.
Zudem hatte sich der Bundesgesetzgeber für den Weg entschieden, im sog. „Datenschutz-
Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU)“ eben nicht nur die Anpassung
an die DS-GVO vorzunehmen, sondern zugleich die Richtlinie (EU) 2016/680 (DSRL-
JI), die gemeinsam mit der Verordnung erlassen wurde, in deutsches Recht umzusetzen.
Damit enthält das neue BDSG neben den allgemeinen Regeln zur Begleitung der DS-
GVO grundlegende Bestimmungen für den sektorspezifischen Bereich der polizeilichen
und justitiellen Zusammenarbeit. Auch das erschwert das Verständnis des Zusammenspiels
der verschiedenen Regelwerke.

Der vorliegende Kommentar hat sich zum Ziel gesetzt, jeweils sehr frühzeitig die recht-
lichen Diskussionen mitzuprägen. Daher ist eine erste Auflage wenig später nach dem
Inkrafttreten der Verordnung erschienen, eine zweite zeitgleich mit Inkrafttreten des neuen
BDSG im Jahr 2018. Seitdem sind wesentliche Neuerungen erfolgt: So gibt es inzwischen
nicht nur eine Fülle weiterer Anpassungen des sektorspezifischen Datenschutzrechts auf
Bundes- und Landesebene. Vielmehr wurde bereits 2019, also knapp zwei Jahre nach
dessen Einführung, auch das neue BDSG durch das „Zweite Datenschutz-Anpassungs- und
Umsetzungsgesetz EU“ schon wieder Änderungen unterworfen. Hinzu kommt, dass die
Fülle von inzwischen erfolgten Publikationen und ersten Stellungnahmen sowie Entschei-
dungen der Gerichte und Datenaufsichtsbehörden neue Akzente für die Interpretation von
DS-GVO und BDSG setzen. So hat die bisherige Anwendungspraxis der DS-GVO bei-
spielsweise Zweifel aufkommen lassen, ob sich die noch im Vorwort zur zweiten Auflage
formulierte Hoffnung erfüllt, dass der Europäische Datenschutzausschuss und insbesondere
das Kohärenzverfahren tatsächlich künftig im gewünschten Umfang für eine europaweit
einheitliche Durchsetzung von Datenschutzstandards Sorge tragen können. Zugleich wird
deutlich, dass die Fülle der Öffnungsklauseln nicht nur die Regelungskomplexität unnötig
steigert und damit für Rechtsunsicherheit sorgt, sondern auch eine hinreichende Harmoni-
sierungstiefe verhindert. Insofern sollte bald die Diskussion um die Reform der DS-GVO
starten, auch wenn das gegenwärtige, bislang erfolglose Ringen um die ePrivacy-Verord-
nung Zweifel aufkommen lässt, ob auf Unionsebene eine Reform der DS-GVO durchsetz-
bar ist. Gemäß Art. 97 DS-GVO hätte die Kommission zudem bis zum 25. Mai 2020 dem
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Bewertung und Überprüfung
der DS-GVO vorlegen müssen. Dessen Veröffentlichung hat sich zwar verzögert, setzt aber
einen weiteren Impuls für die Reformdiskussion. All diese aktuellen Entwicklungen waren
jedenfalls Anlass dafür, eine weitere Auflage des vorliegenden Kommentars auf den Weg zu
bringen.

Für die Anwendung des Datenschutzrechts in Deutschland durch Unternehmen, Behör-
den, Datenschutzaufsichtsinstanzen und Gerichte ist, das hat die erste Anwendungspraxis
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gezeigt, eine genaue Kenntnis der Vorgaben der unmittelbar geltenden Datenschutz-
Grundverordnung im Zusammenspiel mit den Vorschriften im BDSG von zentraler
Bedeutung. Zum Diskurs über das Verständnis der Verordnung und der begleitenden
BDSG-Bestimmungen soll dieser Kommentar einen Beitrag leisten. Ergänzend werden –
aufgrund der lediglich sektorbezogenen Bedeutung eher knapp – auch die BDSG-Normen
zur Umsetzung der DSRL-JI erläutert.
Für die Kommentierung konnten wir 21 Autorinnen und Autoren mit umfassender

wissenschaftlicher und praktischer Expertise im Datenschutzrecht gewinnen – aus den
Datenschutzaufsichtsbehörden, der Rechtsanwaltschaft, den Unternehmen und der Wis-
senschaft. Ihrem engagierten Einsatz ist es zu verdanken, dass wir schon zwei Jahre nach
Wirksamenwerden von Verordnung und BDSG eine umfassende Aktualisierung der Kom-
mentierung bieten können. Dafür, und besonders für die Bereitschaft, zeitnah nach der
Zweitauflage mit großem Engagement an die dritte Auflage zu gehen, sei ihnen an dieser
Stelle sehr herzlich gedankt.
Das rasche Erscheinen der dritten Auflage dieses Kommentars wäre aber auch nicht

möglich gewesen ohne die vorzügliche verlegerische Betreuung durch Herrn Dr. Eisenried,
dem wir dafür ebenso herzlich danken wollen. Ein großes Dankeschön gilt schließlich den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unseren Lehrstühlen, die mit großem Einsatz und
sehr umsichtig die Manuskripte formal bearbeitet haben. Ganz besonders danken wir
hierfür am Lehrstuhl Kühling allen voran Herrn Schildbach, ferner Herrn Dürr, Frau
Philipp und Frau Schöne, sowie am Lehrstuhl Buchner Frau True-Biletski und Frau
Wilkins.
Last but not least gilt auch für diese dritte Auflage, dass sich die Herausgeber über Fragen

und Anmerkungen ebenso wie über kritische Rückmeldungen freuen und diese gerne für
künftige Auflagen berücksichtigen werden (Prof. Dr. Benedikt Buchner, Institut für Infor-
mations-, Gesundheits- und Medizinrecht, Universität Bremen, 28359 Bremen; E-Mail:
bbuchner@uni-bremen.de oder Prof. Dr. Jürgen Kühling, Lehrstuhl für Öffentliches
Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht, Universität Regens-
burg, 93040 Regensburg; E-Mail: juergen.kuehling@jura.uni-regensburg.de).

Bremen/Regensburg, im Mai 2020 Benedikt Buchner und Jürgen Kühling

Vorwort
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